
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 490/2006 
 
 

Betreff: 
 

Beschränkung der Denkmaleigenschaft des Baudenkmals 
"Strätersches Haus", Heiliggeistplatz, 48431 Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bau- und Betriebsausschuss 23.11.2006 Berichterstattung 

durch: 
Herrn Dr. Kratzsch 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
56 Bauordnung und Denkmalschutz 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 490/2006 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Bau- und Betriebsausschuss stimmt der Beschränkung der Denkmaleigen-
schaft des Baudenkmales „Strätersches Haus“ auf die Außenhaut (Fassaden ein-
schließlich Dachkörper) und das Innere des Gewölbekellers zu. 
 
 
Begründung: 
 
Nach Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
wurde im Benehmen mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege am 25. Juni 
1982 das o. g. Baudenkmal in seiner Gesamtheit in die Denkmalliste der Stadt 
Rheine eingetragen. 
 
Bei der Vielzahl von Objekten, die seinerzeit auf ihre Denkmalwürdigkeit unter-
sucht wurden, wurde hierbei übersehen, dass das Gebäude im Jahr 1981 bei dem 
Umbau zur Einrichtung der Stadtbücherei vollständig entkernt wurde, sodass sich 
im Gebäudeinneren außer dem Gewölbekeller keine denkmalwerte Substanz 
mehr befindet. 
 
Aus diesem Grunde soll nunmehr im Benehmen mit dem Westfälischen Amt für 
Denkmalpflege der Denkmalwert dieses Gebäudes auf die Außenhaut und das 
Innere des Gewölbekellers beschränkt werden. 
 
 


